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MITTEILUNG 

 

DER AUSTRITT DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS UND DIE EU-VORSCHRIFTEN IM 

BEREICH DER BEKÄMPFUNG DES ILLEGALEN HOLZEINSCHLAGS UND DES DAMIT 

VERBUNDENEN HANDELS 

Am 29. März 2017 hat das Vereinigte Königreich gemäß Artikel 50 des Vertrags über die 

Europäische Union seine Absicht mitgeteilt, aus der Union auszutreten. Dies bedeutet, 

dass das gesamte Primär- und Sekundärrecht der Union ab dem 30. März 2019, um 

00:00 Uhr (MEZ) (im Folgenden das „Austrittsdatum“)
1
 nicht mehr für das Vereinigte 

Königreich gilt, es sei denn, ein ratifiziertes Austrittsabkommen sieht ein anderes Datum 

vor
2
. Das Vereinigte Königreich wird dann zu einem „Drittland“

3
. 

Die Vorbereitung auf den Austritt ist nicht nur eine Angelegenheit der EU und der 

nationalen Behörden, sondern betrifft auch private Akteure. 

In Anbetracht der erheblichen Ungewissheit, insbesondere in Bezug auf den Inhalt eines 

möglichen Austrittsabkommen, sind Importeure, die Holz in die EU einführen und als 

Markteilnehmer im Sinne des Artikels 2 der Verordnung (EU) Nr. 995/2010
4
 auftreten, 

auf rechtliche Auswirkungen hinzuweisen, die zu berücksichtigen sind, wenn das 

Vereinigte Königreich zu einem Drittland wird
5
. 

Vorbehaltlich etwaiger Übergangsbestimmungen, die in einem möglichen 

Austrittsabkommen enthalten sein können, gelten die EU-Vorschriften für den Handel 

mit Holz, insbesondere die Verordnung (EU) Nr. 995/2010, die Verordnung (EG) 

                                                 
1  Der Europäische Rat kann im Einvernehmen mit dem Vereinigten Königreich gemäß Artikel 50 

Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union einstimmig beschließen, dass die Verträge zu einem 

späteren Zeitpunkt keine Anwendung mehr finden. 

2  Derzeit werden Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich über ein Austrittsabkommen geführt. 

3  Ein Drittland ist ein Land, das nicht Mitglied der EU ist. 

4  Verordnung (EU) Nr. 995/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 

über die Verpflichtungen von Marktteilnehmern, die Holz und Holzerzeugnisse in Verkehr bringen 

(ABl. L 295 vom 12.11.2010, S. 23). 

5  Die EU versucht, auf der Grundlage ihres Standpunktes zu Zollangelegenheiten im Hinblick auf einen 

geordneten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union im Austrittsabkommen mit dem 

Vereinigten Königreich Lösungen für Warenbeförderungen zu vereinbaren, die vor dem 

Austrittsdatum begonnen haben und erst zum Austrittsdatum oder danach abgeschlossen werden 

(https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderly-

withdrawal-uk-union_en) (auf Englisch). 

https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-customs-related-matters-needed-orderly-withdrawal-uk-union_en
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Nr. 2173/2005
6
, durch die für Holzeinfuhren in die EU ein Genehmigungssystem 

betreffend „Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor“ („Forest 

Law Enforcement, Governance and Trade“ – im Folgenden „FLEGT“) errichtet wurde, 

und alle damit zusammenhängenden freiwilligen FLEGT-Partnerschaftsabkommen, die 

die EU mit Drittländern geschlossen hat
7
, ab dem Austrittsdatum nicht mehr für das 

Vereinigte Königreich. Dies hat insbesondere folgende Konsequenzen
8
: 

 Nach Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 995/2010 müssen die Marktteilnehmer die 

gebotene Sorgfalt walten lassen, wenn sie Holz oder Holzerzeugnisse in Verkehr 

bringen. Ab dem Austrittsdatum gilt diese Verpflichtung für alle Marktteilnehmer der 

EU-27, die Holz und Holzerzeugnisse aus dem Vereinigten Königreich einführen, 

ungeachtet des Landes, in dem das Holz ursprünglich geschlagen wurde. 

 Nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 995/2010 müssen 

Überwachungsorganisation in der Union niedergelassen sein. Ab dem Austrittsdatum 

verfällt die Anerkennung von Organisationen, die im Vereinigten Königreich 

niedergelassen sind, als Überwachungsorganisationen. Die Organisationen werden 

nicht mehr in der Lage sein, die Aufgaben gemäß der Verordnung (EU) Nr. 995/2010 

wahrzunehmen. 

 Mit der Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 wird das FLEGT-Genehmigungssystem 

eingerichtet. Es ermöglicht die Kontrolle von Holzeinfuhren in die EU aus Ländern, 

die bilateral freiwillige FLEGT-Partnerschaftsabkommen („Voluntary Partnership 

Agreements“ – VPA) mit der EU geschlossen haben. Die FLEGT-VPA sehen 

Verpflichtungen und Maßnahmen beider Parteien vor, um dem illegalen Holzhandel 

Einhalt zu gebieten, insbesondere mithilfe eines Genehmigungssystems im 

Partnerland und der Ausstellung von FLEGT-Genehmigungen zur Zertifizierung der 

Legalität des in die EU ausgeführten Holzes. Ab dem Austrittsdatum findet dieses 

System, einschließlich der FLEGT-VPA, im Vereinigten Königreich keine 

Anwendung mehr. 

Auf der Website der Kommission über Maßnahmen gegen den illegalen Holzeinschlag 

(http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm) sind weitere allgemeine 

Informationen (auf Englisch) verfügbar. Die entsprechenden Seiten werden 

erforderlichenfalls mit weiteren Informationen aktualisiert.   
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Generaldirektion Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung 

 

                                                 
6  ABl. L 347 vom 30.12.2005, S. 1. 

7  Bislang hat die EU freiwillige Partnerschaftsabkommen mit der Republik Kongo, Ghana, Indonesien, 

Kamerun, der Zentralafrikanischen Republik und Liberia abgeschlossen.  

8  In Bezug auf die Notifizierung von Einfuhren, siehe auch die Mitteilung „Der Austritt des Vereinigten 

Königreichs und die EU-Vorschriften im Bereich Einfuhr-/Ausfuhrgenehmigungen für bestimmte 

Waren“ (https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_de). 

http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_de

